Hausanschlussleitungsgesuch
gestützt auf das Wasserversorgungs-Reglement der Gemeinde Emmen vom 2. Juli 2024 und der Vollzugsverordnung zum Wasserversorgungs-Reglement
	
Der Unterzeichnende stellt das Gesuch um die Bewilligung
|_|	für die Erstellung und den Anschluss der Hausanschlussleitung an das Netz der Gemeinde Emmen
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	für die Umlegung oder Ersatz der Hausanschlussleitung
|_|	für den An- und Umbau / die Erweiterung der bestehenden Wasserinstallationen

	
Grundeigentümer 	Firma	     
[bookmark: Text1]	Vorname Name	     
	Adresse, PLZ Ort	     
	Tel.	     
[bookmark: Text9]	Email	     
Projektverfasser	Firma	     
	Vorname Name	     
	Adresse, PLZ Ort	     
	Tel.	     
	Email	     
Bauunternehmer	Firma	     
	Vorname Name	     
	Adresse, PLZ Ort	     
	Tel.	     
	Email	     
	
[bookmark: Text13]Nähere Ortsbezeichnung 	     
(Liegenschaft, Strasse)
[bookmark: Text15]Grundstück-Nr.	     
[bookmark: Text16]Gebäude-Nr.	     
Baubewilligungs-Nr.	     
	
Erforderliche Unterlagen digital und analog:
- Hausanschlussleitungsplan
- Montagepläne Sanitär 
- Allgemeine Betriebszustände (SVGW W3 Diagramm 1 Spitzendurchfluss)
	
Bemerkungen des Gesuchstellers: 	     
Ort/Datum:	Unterschrift Grundeigentümer
     


Auszug aus dem Wasserversorgungs-Reglement (WVR)
Art 9 	Abs. 3
Die erteilte Ausführungsbewilligung ist objektbezogen und nicht übertragbar. Vor Erteilung der Ausführungsbewilligung an die Installationsberechtigten darf mit den Installationsarbeiten nicht begonnen werden.
Abs. 4
Der Gemeinde sind die von ihr definierten Gesuchsunterlagen einzureichen.
Abs. 5
Die Gemeinde kann mit der Erteilung der Bewilligung Auflagen und Bedingungen verfügen.
Art. 22 	Abs. 3
Die Hausanschlussleitungen wie auch gemeinsame Hausanschlussleitungen sind durch die Wasserbezügerinnen und Wasserbezüger auf deren Kosten zu erstellen.
Art. 25	Abs. 1
Die Gemeinde bestimmt im Bewilligungsverfahren nach Art. 9 den Anschlusspunkt an die Wasserversorgung und die Art der Hausanschlussleitung.
Abs. 2
Wird für die Erstellung von Hausanschlussleitungen fremdes Grundeigentum in Anspruch genommen, haben die Beteiligten die gegenseitigen Rechte und Pflichten, namentlich das Leitungsbaurecht, die Erstellung und die Entschädigungsfragen vorgängig zu der Erstellung schriftlich zu regeln und sich darüber bei der Gemeinde auszuweisen. Die Leitungsbaurechte sind im Grundbuch einzutragen.
Art. 26	Abs. 1
Vor dem Eindecken des Grabens sind die Hausanschlussleitungen unter Aufsicht der Gemeinde einer Druckprobe zu unterziehen und durch die Gemeinde einmessen zu lassen. Die anfallenden Kosten sind durch die Wasserbezügerinnen und Wasserbezüger zu tragen
Art. 28 	Abs. 1
Die Wasserbezügerinnen und Wasserbezüger haben die Leitung so zu unterhalten, dass keine Wasserverluste und keine nachteiligen Folgen für die Gemeinde oder Dritte auftreten. Schieber müssen jederzeit zugänglich und bedienbar sein. Schieberschächte dürfen nicht verdeckt oder überdeckt werden.
Art. 31 	Abs. 3
Die Abtrennung hat gemäss den Anweisungen der Gemeinde zu erfolgen.
Art. 53	Abs. 2 
Für Arbeiten an Anlagen vor dem Wasserzähler werden nur Firmen zugelassen die über die Zertifizierung durch den SVGW verfügen. Die Voraussetzung dazu ist die Mitgliedschaft beim Fachverband suissetec und die Einhaltung der von suissetec vorgegebenen Normpositionskataloge mit Tarifen für Material sowie für Akkord- und Regiearbeiten.
Abs. 3
Die Installateure haben sich über die Erfüllung der aufgeführten Anforderungen bei der Gemeinde auszuweisen. Die Gemeinde vergibt für Arbeiten vor dem Wasserzähler die Installationsberechtigung. Sie kann diese bei nicht Einhalten der Anforderungen oder von Anweisungen wieder entziehen.
Abs. 4
Die Gemeinde kann für die Installationsberechtigung sowie die Ausführung der Installationen ergänzende Vorschriften erlassen.


Hausinstallation
Grundlagen
Die Hausinstallationen sind, sofern keine eidgenössischen, kantonalen oder kommunalen Gesetze, Richtlinien oder Leitsätze vorgehen, nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den Richtlinien des Schweizerischen Verbands für Wasser, Gas und Wärme (SVGW) zu erstellen, zu verändern, zu erneuern und zu betreiben (Art. 4 WVR). Die verwendeten Werkstoffe, Rohre, Rohrleitungsteile, Armaturen und Apparate sowie die dazu notwendigen Hilfsmittel müssen den gesetzlichen Anforderungen sowie den einschlägigen schweizerischen Produktenormen entsprechen. Die zulässigen Produkte finden sich im „Zertifizierungsverzeichnis Wasser“ des SVGW.
Die Installationsarbeiten dürfen nur von einem Installateur, welcher den vom SVGW festgelegten Anforderungen für solche Arbeiten genügt, vorgenommen werden. Dieser hat sich fünf Arbeitstage vor Baubeginn bei der Wasserversorgung Emmen über die Erfüllung der Anforderungen auszuweisen. (separates Dokument)
Die Trinkwasserinstallation wird durch die Wasserversorgung Emmen abgenommen.
Betriebszustände
Allgemeine Betriebszustände (gemäss Excel in der Beilage)
Belastungswerte	bestehend       LU	zusätzlich       LU	Total       LU
	daraus resultierender Spitzendurchfluss (W3 Diagramm 1)  	      l/s 
Besondere Betriebszustände W3 2.1.2 (gemäss nachstehender Liste oder Beilagen)
Höhere Gleichzeitigkeit	Apparate      	      l/s
Dauerentnahme	Apparate      	      l/s
Spitzenentnahme	Apparate      	      l/s
Spitzendurchfluss Installation	 Total       l/s
Spezielle Apparate, Armaturen, Trinkwasser-Nachbehandlungsapparate
	Art
	Fabrikat/Typ
	Standort
	SVGW-Zertifikat-Nr.

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


Beilagen (1x digital und 1x analog)
|X| Prinzipschema   |X| Montagepläne Sanitär
· Die Rohrweitenbestimmung sowie max. Rohrlängen müssen dem Kapitel 2 der SVGW-Richtlinie W3 entsprechen, sodass die entsprechenden Druckbestimmungen eingehalten werden.
Termine
	Fertigstellung Rohbau
	     
	Fertigstellung Anlage
	     




Wasserzähler (wird durch die Wasserversorgung Emmen / Installationskontrolle ausgefüllt)
	Nennweite Wasserzähler
	     
	Standort Wasserzähler
	     

	Nennweite Zuleitung
	     
	Anschlussart
	     

	Netzanschluss ab
	Wählen Sie ein Element aus.	Nennweite
	     


Hausinstallationskontrolle
|_| Anlage mängelfrei   |_| Folgende Mängel wurden festgestellt   |_| siehe Beilage
	Beschreibung
	Datum
	Bemerkungen
	Visum

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


Die festgestellten Mängel sind vor der Montage des Wasserzählers zu beheben.
Ort/Datum	     	Anwesende Vetreter:
	|X| Kontrolleur      
[bookmark: Text18]	|_| Installateur      / SVGW Zert-Nr.      
	|_| Grundeigentümer/Bauherrschaft      
Erstinbetriebnahme der Trinkwasserinstallation ab Hauseinführung
Siehe dazu suissetec Merkblätter
«Übergabeprotokoll für Trinkwasserinstallationen nach SVGW W3/E3» und «Druckprüfung, Erstbefüllung und Spülung von Trinkwasserinstallationen nach SVGW W3/E3».


	Direktion Bau und Umwelt	Rüeggisingerstrasse 226021 EmmenbrückeTel. +41 41 268 03 13
	Departement Tiefbau und WerkeBereich Wasserversorgung	


Entwurf
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Allgemeine Betriebszustände





Hausanschlussleitungsgesuch		09.05.2025								         Seite 5/5
image2.emf
Anzahl Apparate

allgemeine 

Betriebszustände,

Richtlinie W3 Tabelle 3

Badewanne 1/2"-Anschlüsse

Dusche 1/2"-Anschlüsse

Waschtisch/Wandbecken

Spülkasten

Urinal Direktspülung

Spültisch (Küche)

Geschirrspüler

Waschtrog

Waschautomat Haushalt

Ausgussbecken

Entnahmearmatur Balkon

Schlauchventil (Garten/Garage)

KW: KW: KW:

WW: WW:

LU pro Apparateanschluss 3 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 5 KW WW

Untergeschoss 0 0

Erdgeschoss 0 0

1. Obergeschoss 0 0

2. Obergeschoss 0 0

3. Obergeschoss 0 0

4. Obergeschoss 0 0

5. Obergeschoss 0 0

Total Apparate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l/s

l/s

Total der

Belastungswerte 

LU pro Etage

Totel LU Kalt- und Warmwasser 0

Spitzendurchfluss nach W3, Diagramm 1, QD =

Summendurchfluss QT = 0


Microsoft_Excel-Arbeitsblatt.xlsx
Tabelle1



		Anzahl Apparate
allgemeine Betriebszustände,
Richtlinie W3 Tabelle 3		Badewanne 1/2"-Anschlüsse		Dusche 1/2"-Anschlüsse		Waschtisch/Wandbecken		Spülkasten		Urinal Direktspülung		Spültisch (Küche)		Geschirrspüler		Waschtrog		Waschautomat Haushalt		Ausgussbecken		Entnahmearmatur Balkon		Schlauchventil (Garten/Garage)		KW:		KW:		KW:		WW:		WW:		Total der
Belastungswerte 
LU pro Etage

		LU pro Apparateanschluss		3		2		1		1		3		2		1		2		2		2		2		5												KW		WW

		Untergeschoss																																				0		0

		Erdgeschoss																																				0		0

		1. Obergeschoss																																				0		0

		2. Obergeschoss																																				0		0

		3. Obergeschoss																																				0		0

		4. Obergeschoss																																				0		0

		5. Obergeschoss																																				0		0

		Total Apparate		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Totel LU Kalt- und Warmwasser																																				0



		Summendurchfluss QT =										0				l/s

		Spitzendurchfluss nach W3, Diagramm 1, QD =														l/s
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